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Hinweise zu den Prüfungen  
• Für den praktischen Teil einer Prüfung ist zwingend ein eigener DLRG-Drillichanzug im 

Originalzustand zu verwenden. 
• Als Arbeits- und Hilfsmittel sind in der schriftlichen Prüfung ein Wörterbuch der Deutschen 

Rechtschreibung, bei ausländischer Muttersprache ein Fremdsprachenlexikon und ein 
Taschenrechner erlaubt. 

• Die zuständige Stelle stellt Ihnen für die Prüfung eine Mathematik-Formelsammlung und das 
notwendige Papier zur Verfügung. Es darf kein mitgebrachtes (privates) Papier verwandt 
werden. 

• Die Prüfungsteilnehmer/-innen haben sich gegebenenfalls selber um Unterkunft und 
Verpflegung zu bemühen. 
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